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 Veröffentlicht am 13.10.2021

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §28

BAO §32

EStG 1988 §2 Abs3 Z3

EStG 1988 §2 Abs3 Z6

EStG 1988 §23 Z1

EStG 1988 §28

Rechtssatz

Gebäudevermietung ist grundsätzlich Vermögensverwaltung und wird zur gewerblichen Tätigkeit erst dann, wenn die

laufende Verwaltungsarbeit (deutlich) jenes Maß überschreitet, das üblicherweise mit der Verwaltung eigenen

Liegenschaftsvermögens verbunden ist.
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